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Eine Information der SV-Hauptgeschäftsstelle für die Landesgruppen, Ortsgruppen und Richter im SV

Themen im August 2010:
1. Änderung des Rassestandards in Bezug auf die Haarart „Langstockhaar mit Unterwolle“ 
2. Fehlerhafte Beschlüsse auf Mitgliederversammlungen 
3. Eintrittskarten für Hauptvereinsveranstaltungen 
4. Mit SV-Media live bei BSZ + BSP 
5. Informationen der Hauptgeschäftsstelle 
6. Aktualisierungsdienst 
7. SV-Bestellservice: Zwingerbuch & Zuchtstättenschilder


1. Änderung des Rassestandards in Bezug auf die Haarart „Langstockhaar mit Unterwolle“

Aufgrund der Beschlussfassung in der Bundesversammlung 2008 und 2009 hat der SV Antrag an die FCI gestellt, im Rassestandard des Deutschen Schäferhundes Hunde mit der  Haarart „Langstockhaar mit Unterwolle“ als eigene Varietät aufzunehmen.

Die FCI hat nunmehr diesem Antrag mit Wirkung ab 1.1.2011 zugestimmt.

Diese bedeutet, dass ab 1.1.2011 Deutsche Schäferhunde mit der Haarart „Langstockhaar mit Unterwolle“
· auf Körungen teilnehmen können,
· auf Zuchtschauen teilnehmen können. Die Veranstalter können eigene Klassen für Hunde mit dieser Haarart einrichten. Es ist nicht möglich, gemischte Klassen mit stockhaarigen und lang-stockhaarigen Hunden zu installieren,
· zur Zucht zugelassen sind. Hier ist zu beachten, dass Paarungen nur zwischen Hunden mit gleicher Haarart zugelassen sind (Stockhaar mit Stockhaar, Langstockhaar mit Langstockhaar). Paarungen zwischen stockhaarigen und langstockhaarigen Hunden sind nicht zulässig.

Nachstehend finden Sie zur Ihrer weiteren Information die geänderte Fassung des Rassestandards:

1. Haarkleid, Unterpunkt „Beschaffenheit des Haares“

Neue Fassung:

Haar: Der Deutsche Schäferhund wird in den Haarvarietäten Stockhaar und Langstockhaar – beide mit Unterwolle – gezüchtet.

Stockhaar:
Das Deckhaar soll möglichst dicht, gerade harsch und fest anliegend sein. Am Kopf einschließlich des Ohrinnern, an der Vorderseite der Läufe, an Pfoten und Zehen kurz, am Hals etwas länger und stärker behaart. An der Rückseite der Läufe verlängert sich das Haar bis zum Vor-fußwurzelgelenk bzw. bis zum Sprunggelenk, an der Rückseite der Keulen bildet es mäßige Hosen.

Langstockhaar:
Das Deckhaar soll lang, weich und nicht fest anliegend sein, mit Fahnen an Ohren und Läufen, buschige Hosen und buschige Rute mit Fahnenbildung nach unten. Am Kopf einschließlich des Ohrinnern, an der Vorderseite der Läufe, an Pfoten und Zehen kurz, am Hals länger und stärker behaart, nahezu eine Mähne bildend. An der Rückseite der Läufe verlängert sich das Haar bis zum Vorderfußwurzelgelenk bzw. bis zum Sprunggelenk und bildet an der Rückseite der Keulen deutliche Hosen.

2. Ausschließende Fehler

Neue Fassung:
........
k) Langstockhaar ohne Unterwolle

Bitte beachten Sie hierzu auch die Zuchtschau-, Zuchtordnung und Körordnung auf unserer Homepage, die bereits die neuen Bestimmungen enthalten. 
Hier der Link: http://www.schaeferhunde.de/site/index.php?id=571&L=%20ONFOCUS%20%20BLURLink%20this




2. Fehlerhafte Beschlüsse auf Mitgliederversammlungen


Eine immer wiederkehrende Frage ist, was passiert bei fehlerhaften Beschlüssen der Mitgliederversammlung?

Nicht selten kommen Fehler bei der Beschlussfassung in der Mitgliederversammlung vor. Oft sind es Formalitäten, die nicht beachtet wurden, z. B. die Vorschriften zur Einberufung der Mitgliederversammlung, die Stimmberechtigung oder die Beschlussfähigkeit. Der Vorstand sollte die rechtlichen Regularien kennen, denn solche Fehler werden von Mitgliedern gern benutzt, um unliebsame Beschlüsse zu kippen. 

Beschlüsse, die fehlerhaft beschlossen wurden, sind aber nicht automatisch ungültig. Hier muss unterschieden werden zwischen

- nichtigen Beschlüssen und
- nicht automatisch unwirksame, aber anfechtbare Beschlüsse

Nichtige Beschlüsse

Nichtig sind Beschlüsse, wenn sie gegen ein Gesetz, die "guten Sitten" oder gegen Satzungsbestimmungen verstoßen, die dem Mitgliederschutz dienen.

Beispiele:
· Es wurden Beschlüsse auf einer Versammlung gefasst, zu der nicht eingeladen wurde. 
· Die Nichtladung von Mitgliedern. 
· Von vornherein nichtig sind auch Beschlüsse der Mitgliederversammlung, wenn die Versammlung durch einen Unbefugten einberufen wurde. 
· Auch wenn in der Tagesordnung der Gegenstand der Beschlussfassung nicht ausreichend oder auch gar nicht aufgeführt wurde. 
· Nichtig sind ebenfalls Beschlüsse der Mitgliederversammlung, wenn diese Sachverhalte an sich zieht, die in der Satzung eindeutig einem anderen Organ zugewiesen sind. Beispiel: Die Mitgliederversammlung beschließt den Ausschluss eines Mitgliedes, obwohl nach der RVO hierüber nur ein Verbandsgericht des SV entscheiden kann.

Nichtige Beschlüsse haben keine rechtlichen Folgen. Sie werden so behandelt, als wären sie gar nicht vorgenommen worden.

Anfechtbare Beschlüsse

Anfechtbare Beschlüsse entstehen meist durch Verfahrensfehler. Sie sind nicht von vornherein nichtig, sondern müssen gerügt und vor einem staatlichen Gericht angefochten werden.
Beispiele:
· Die Aussprache über Beschlüsse wurde vorzeitig abgebrochen. 
· Die Beschlussfassung fand erst nach langer Sitzung spät nachts statt.

Die Rüge muss grundsätzlich in der jeweiligen Mitgliederversammlung oder Sitzung erfolgen. Der Beschluss kann aber auch später gerügt werden, wenn der Mangel zunächst nicht erkannt wurde oder ein Mitglied an der Versammlung nicht teilgenommen hatte. Die Rüge muss innerhalb einer angemessenen Frist erfolgen. Was unter einer angemessenen Frist zu verstehen ist, wird unterschiedlich beurteilt. Eine Rüge, welche nach sechs Monaten eingelegt wird, kann als verwirkt angesehen werden.

Das Verfahren bei einer Anfechtung

Wenn die Rüge ordnungsgemäß erhoben wurde und sachlich begründet ist, ist der beanstandete Beschluss als von Anfang an ungültig zu behandeln. Der Vorstand darf diesen Beschluss nicht ausführen, da er sich ansonsten schadensersatzpflichtig macht. Für den Verein bedeutet das, dass der Beschluss erneut in satzungsgemäßer Form herbeigeführt werden muss.

Jedes Mitglied kann die Nichtigkeit eines Beschlusses durch eine Feststellungsklage (§ 256 Zivilprozessordnung) erwirken. Ist dieses Urteil rechtskräftig, muss die Entscheidung auch durch das Registergericht beachtet werden.

Ulrich Luda, Vereinsjustiziar


3. Eintrittskarten für Hauptvereinsveranstaltungen

Die Vorbereitungen für die Hauptvereinsveranstaltungen sind auch dieses Jahr wieder im vollen Gange. Wir möchten Sie deshalb noch einmal an die Termine erinnern:
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SV-Bundessieger-Zuchtschau vom 3. - 5. September in Nürnberg, LG14 (easyCredit-Stadion) 
SV-Bundessieger-Prüfung vom 17. – 19. September in Meppen, LG04 (Vivaris-Arena)

Mit dem Rundschreiben im Mai erhielten die Ortsgruppen Plakate der beiden Hauptvereinsveranstaltungen. Bitte werben Sie auch dieses Jahr wieder intensiv für unsere Hauptvereinsveranstaltung, denn Sie helfen dadurch mit, den Verein in der breiten Öffentlichkeit zu repräsentieren! 

Platzieren Sie die Plakate bitte werbewirksam, um möglichst viel Interesse für die Veranstaltung zu wecken.

Ab sofort können auch die Eintrittskarten für die beiden Hauptvereinsveranstaltungen wieder direkt bei der Hauptgeschäftsstelle bestellt werden:
Bundessiegerzuchtschau:

3-Tageskarte:    20,00 EUR*
2-Tageskarte:    15,00 EUR* 
1-Tageskarte:    10,00 EUR*


Bundessiegerprüfung:

3-Tageskarte:    15,00 EUR*
2-Tageskarte:    10,00 EUR*
1-Tageskarte:    7,00 EUR*

* zzgl. Versandkosten
Wie immer haben Kinder freien Eintritt, Jugendliche ab 12 bis 18 Jahre zahlen nur die Hälfte. 

Bestellen Sie Ihre Eintrittskarten noch heute: http://www.sv-shop.com/shop/index.php?cPath=34


4. Mit SV-Media live bei BSZ + BSP 

Mit SV-Media Live dabei – auf der Bundessiegerzuchtschau in Nürnberg und auf der Bundessiegerprüfung in Meppen! 

Erleben Sie die Bundessiegerzuchtschau und die Bundessiegerprüfung live übers Internet – und das in hervorragender Videoqualität!
Jetzt neu: Ab 2010 zahlen Sie für Livepakete (BSZ oder BSP) statt 25 EUR jetzt nur noch 20 EUR !
Der Preis für Nichtmitglieder beträgt 30 EUR je Livepaket.
Genießen Sie mit SV-Media darüber hinaus unzählige Videos von Veranstaltungen, Seminaren u. v. m. Stöbern Sie im Archiv und erleben Sie die SV-Geschichte und deren Höhepunkte. Mit dem Premiumpaket für 120 EUR ermöglichen wir Ihnen für 12 Monate den Zugriff auf alle Livepakete, Lehrfilme und Archive der REIVISION. 

Für Neukunden: jetzt auch als Schnupperpaket Laufzeit 6 Monate für nur 70 EUR !

Alle Videos sind in Top Qualität und Vollbildansicht verfügbar.

Melden Sie sich jetzt an und sichern Sie sich Ihre Liveschaltung, Ihr Premium- oder Ihr Schnupperpaket: 
http://www.schaeferhunde.de/site/index.php?id=1152&no_cache=1

Sie möchten gerne einen Link zu SV-Media auf der Homepage Ihrer Ortsgruppe schalten? Senden Sie dazu einfach eine E-Mail an unseren Webmaster. Wir senden Ihnen den Link und das Banner dann umgehend zu!
mailto:webmaster@schaeferhunde.de


5. Informationen der Hauptgeschäftsstelle 

Mitglieder

Bitte achten Sie in Ihrer OG-Mitgliederliste auf Mitglieder mit dem Vermerk "unbekannt verzogen seit..." Sollte Ihnen die aktuelle Anschrift bekannt sein, bitten wir um eine kurze Mitteilung.
 
Gleiches gilt bei Mitgliedern auf Ihrer Liste mit dem Vermerk "wegen nicht bezahlter Beiträge gestrichen am .....". Bitte sprechen Sie mit dem betreffenden Mitglied und weisen es auf die nicht bestehende Mitgliedschaft hin. Das Mitglied kann sich natürlich jederzeit mit der Hauptgeschäftsstelle in Verbindung setzen und die Angelegenheit klären. 
 
Wir danken im Voraus für Ihre Mithilfe.

Terminschutz

Wir möchten Sie noch einmal auf die Eingangsfrist von 10 Arbeitstagen für Terminschutzanträge hinweisen. Terminschutzanträge und Terminerweiterungen für Prüfungen können nur dann genehmigt werden, wenn der Antrag, die Erweiterung oder Verlegung so rechtzeitig mitgeteilt werden, dass sie im SID veröffentlicht werden können.

Falls sich der Termin einer bereits von uns bestätigten Veranstaltung ändert, senden Sie uns einfach eine Kopie Ihrer Terminschutzbestätigung und geben Sie auf dieser Kopie deutlich den neuen Termin an. Natürlich kann die Terminverlegung oder Terminerweiterung auch formlos, z. B. per E-Mail gemeldet werden.

Bitte beachten Sie aber in diesem Zusammenhang, dass Terminerweiterungen und Terminverlegungen für Prüfungen nur noch dann genehmigt werden, wenn die Erweiterung oder Verlegung so rechtzeitig mitgeteilt wird, dass sie in der SV-Zeitung (8 Wochen) oder im SID (10 Arbeitstage) veröffentlicht werden kann.

Prüfungsteilnahme für Neumitglieder

Bitte beachten Sie, dass Neumitglieder die an einer Prüfung teilnehmen möchten, sich rechtzeitig in der Hauptgeschäftsstelle als Mitglied anmelden. Die Bearbeitungszeit beträgt in der Regel eine Woche. Gerne können Sie vorab die Mitgliedsnummer telefonisch erfragen.
 
Vorstandsmeldungen 

Das Formular ist immer dann auszufüllen und über die Landesgruppe einzureichen, wenn …
· turnusgemäße Neuwahlen in der Ortsgruppe stattgefunden haben, 
· nach dem vorzeitigen Ausscheiden von Vorstandsmitgliedern Mitglieder kommissarisch in ein Amt berufen wurden, 
· oder nach dem vorzeitigen Ausscheiden von Vorstandsmitgliedern Ergänzungswahlen stattgefunden haben. 

Die Vorstandsmeldung ist auch dann vollständig ausgefüllt einzureichen, wenn sich nach Wahlen keine Veränderungen im Vorstand ergeben haben, d. h. die bisherigen Amtsinhaber wieder gewählt wurden oder im Falle von Ergänzungswahlen die anderen Vorstandsämter nicht zur Wahl standen. Bei solchen Vorstandsämtern genügt dann die Angabe der Mitgliedsnummer und des Namens. Kreuzen Sie in diesem Fall bitte auch das Kästchen „keine Veränderung“ an. Sie helfen uns damit bei der Überprüfung des aktuell amtierenden Vorstandes Ihrer Ortsgruppe.

Die Vorstandsmeldung ist in dreifacher Ausfertigung unterschrieben an die Landesgruppe einzusenden. Falls Sie Ihre Vorstandsmeldung per E-Mail versenden möchten, scannen Sie bitte das unterschriebene Formular ein und senden es im Dateianhang weiter. Ausgefüllte Original-Dateien ohne Unterschrift können nicht angenommen werden. 
 
Ehrungen

Die Erfahrung aus den letzten Jahren zeigt, dass besonders zum Jahresende verstärkt Anträge für  Amtsträgerehrung eingereicht werden. Aus zeitlichen Gründen ist es uns nicht immer möglich, noch alle Anträge rechtzeitig zu bearbeiten.
 
Wir bitten Sie deshalb, Ihre Anträge möglichst frühzeitig über Ihre zuständige Landesgruppe einzureichen. Nur so ist sichergestellt, dass die Ehrungen auch rechtzeitig für Ihre Jahreshauptversammlung bei Ihnen vorliegt.
 
Unter folgendem Link können Sie sich das Formular downloaden:
 
http://www.schaeferhunde.de/site/typo3conf/ext/nf_downloads/pi1/passdownload.php?downloaddata=165&extension=pdf <http://www.schaeferhunde.de/site/typo3conf/ext/nf_downloads/pi1/passdownload.php?downloaddata=165&extension=pdf> 


6. Aktualisierungsdienst

Nachstehend finden Sie Links zu verschiedenen aktuellen Verzeichnissen und Informationen:

Aktuelles Anschriftenverzeichnis der Amtsträger des SV
http://www.schaeferhunde.de/site/index.php?id=569

Aktuelles Verzeichnis der ID-Beauftragten und ihrer Bezirke
http://www.schaeferhunde.de/site/index.php?id=569

Aktuelles Verzeichnis der Welpenvermittlungsstellen
http://www.schaeferhunde.de/site/index.php?id=569

Aktuelles Verzeichnis der Ammenvermittlungsstellen
http://www.schaeferhunde.de/site/index.php?id=569

Körplan 2010
http://www.schaeferhunde.de/site/index.php?id=813

Terminschutzsperren 2010
http://www.schaeferhunde.de/site/index.php?id=1251&L=%5C



7. SV-Bestellservice: Zwingerbuch / Zuchtstättenschild

Das Zwingerbuch des SV

Das Zwingerbuch ermöglicht dem Zwingerinhaber, wie auch dem Züchter sorgfältige Eintragungen. Das Zwingerbuch ist als Ringordner mit seinen Lose-Blatt-Einlagen übersichtlich gegliedert und kann flexibel an die individuellen Bedürfnisse des jeweiligen Benutzers angepasst werden. Das handliche Griffregister kann jederzeit ergänzt und erweitert werden, so dass sich im Laufe der Zeit eine umfassende Sammlung von Informationen über den Zwinger und die dort gefallenen Würfe ergibt, die jederzeit und überall eingesehen werden kann. Verzichten Sie nicht auf diese wertvolle und wichtige Unterstützung bei der Zuchtarbeit.

Zwingerbuch des SV + Einlegeblätter     
Artikelnr.14001044            Preis: nur 15,90 EURO
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Bestellen Sie noch heute: 
http://www.sv-shop.com/shop/product_info.php?products_id=85


Das Zuchtstättenschild

Zeigen Sie durch dieses Schild, dass Sie eine Zuchtstätte für den beliebtesten Gebrauchshund der Welt - den Deutschen Schäferhund führen! Das Zuchtstättenschild gibt es in zwei verschiedenen Ausführungen. Siebdruck auf Kunststoffplatte, absolut lichtecht und witterungsbeständig. Maße: 30 x 15 cm.

Zuchtstättenschild gelb    Artikelnr. 21031493    Preis: nur 5,00 €
Zuchtstättenschild grün    Artikelnr. 14030138    Preis: nur 5,00 €
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Bestellen Sie noch heute: 
http://www.sv-shop.com/shop/advanced_search_result.php?keywords=Zuchtst%E4ttenschild&x=0&y=0




Ihre SV-Hauptgeschäftsstelle

Verein für Deutsche Schäferhunde (SV) e.V. • Steinerne Furt 71 • 86167 Augsburg
- vertreten durch den Vorstand, dieser vertreten durch die Hauptgeschäftsführung
Hauptgeschäftsführer Hartmut Setecki
VR Augsburg 15

Telefon 0821 74002-0 • Telefax 0821 74002-903
mailto:info@schaeferhunde.de
http://www.schaeferhunde.de

Qualitätsmanagementsystem zertifiziert 
nach DIN EN ISO 9001:2008 (Reg.-Nr. 200112)

Hinweis: Falls ein Link nicht funktioniert, kopieren Sie ihn einfach in die Zwischenablage und setzen Sie ihn direkt in die Adressleiste Ihres Browsers ein.
